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Krankengeld - Zahlung von Krankengeld auch im EU-Ausland

Text der Petition Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Krankengeld unter bestimmten

Voraussetzungen auch im EU-Ausland gezahlt werden kann.

Begründung Gesetzlich Versicherte mit einem Anspruch auf Krankengeld sollen nach der

gesetzlichen Regelung kein Krankengeld bekommen, solange sie sich im Ausland

aufhalten (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 SGB V). Dies gilt selbst für Reisen innerhalb der

Europäischen Union und sogar dann, wenn der Auslandsaufenthalt der Genesung

nicht im Wege steht. Der Anspruch auf Krankengeld ruht nicht, solange sich

Versicherte nach Eintritt der Arbeitsunfähigkeit mit Zustimmung der Krankenkasse

im Ausland aufhalten (§ 16 Abs. 4 SGB V).

Ein verbindlicher gesetzlicher Anspruch auf Zustimmung existiert nicht; die Kassen

sind lediglich verpflichtet, bei Anträgen auf Zustimmung ihr Ermessen

ordnungsgemäß auszuüben. Ein Auslandsaufenthalt widerspricht dem

Genesungsprozess in vielen Fällen gerade nicht. So sind bei psychischen oder

rheumatischen Erkrankungen Reisen häufig sogar förderlich. Auch darf der Eintritt

einer Arbeitsunfähigkeit während einer Auslandsreise nicht zu Nachteilen der

Versicherten führen. Die aktuelle Regelung soll nach der Gesetzesbegründung der

damaligen Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag aus dem Jahr 1988 in

erster Linie dazu dienen, den Krankenkassen die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit

zu ermöglichen. Einerseits widerspricht die Annahme eines höheren Beweiswertes

„deutscher“ Atteste zumindest innerhalb der Europäischen Union dem das

Unionsrecht prägenden Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung und verstößt

gegen Art. 21 Abs. 1 VO (EG) Nr. 883/2004.  Andererseits betreffen die meisten

Auslandsreisen von Erkrankten ohnehin nur Zeiträume, für die eine lückenlose

Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung der behandelnden deutschen Praxis vorgelegt

werden kann. Dies betrifft z. B. auch Menschen, die unheilbar erkrankt sind.

Es sollte ein verbindlicher Rechtsanspruch auf Krankengeld während eines

Auslandsaufenthaltes jedenfalls innerhalb des Geltungsbereichs der VO (EG) Nr.

883/2004 - also in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Island,

Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz - statuiert werden. So sollte ein

gesetzlicher Anspruch auf Zustimmung zur Auslandsreise bestehen, wenn der

Heilprozess nicht gefährdet oder verzögert wird und eine medizinische Versorgung

vor Ort gewährleistet oder voraussichtlich nicht erforderlich ist. Dies könnte in

Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung von der behandelnden

Praxis attestiert werden. Auch sollte der Krankengeldanspruch nicht länger davon

abhängig sein, ob die Arbeitsunfähigkeit im Inland oder im Ausland eingetreten ist.

Mögliche Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Arbeitsunfähigkeit dürfen nicht

auf den Rücken der Versicherten ausgetragen werden und sind im Übrigen nicht sehr

häufig zu befürchten. Der Nachweis einer lückenlosen Arbeitsunfähigkeit auch
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während des Auslandsaufenthaltes obläge selbstverständlich weiterhin den

Versicherten.
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